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Von Gottes Gnaden Wir PETER, in Ließ 
land, zu Kurland und Semgallen Herzog, 

Freyer Standesherr in Schlesien, zu Warten­

berg, Bralin und Geschütz rc. re, rc,

^ypun kund und fügen hiemit zu wissen, wasmaaßen Wik schrn einige Jahre vor 
dem Antritt Unserer Regierung die feste Entschliessung genommen, denjenigen

Fehlern des Staats Unserer Herzogthümer, die Unsere Vorfahren und das ganze 
Land bereits von zweyhundert Jahren her eingesehen und beklaget haben, möglich­
stermaaßen abzühelfen. Wir haben darunter hauptsächlich angemerkt, daß es in 
diesen Herzogthümern fast gänzlich an solchen Anstalten gemangelt habe, wodurch 
die Jugend in allen ihr nöthigen Kenntnissen im Lande unterrichtet und zu rechtschaf­
fenen und edlen sittlichen Gesinnungen ausgebildet werden könnte.

N cht wenige haben in fremden Landen, und mit großen Kosten, die Ihrigen 
dieses suchen lassen, nicht selten aber ihrer löblichen Absicht verfehlet, dahero denn 
folgen müssen, daß wahre Religion, Liebe zum Vaterland, und Elfer für das ge­
meine Beste nicht im rechten Glanze sich finden lassen, noch die sonst unfehlbaren 
Wirkungen davon, als der allgemeine Wohlstand, innerliche Eintracht, Verbesse­
rung der Sitten, Vorbereitung der Künste und Wissenschaften, wie auch Aufnah­
me der Nahrung und des Handels genugsam zu verspüren gewesen. '

Um nun der allen Regenten obliegenden Pfiicht, die Glückseligkeit ihres 
Volks zu befördern, und Unserer gnädigsten Neigung dazu nachzukommen, haben 
Wir den geradesten Weg dazu erwählet, und mit Rath gelehrter, und berühmter 
Männer, ein akademisches Gymnasium in Unsern Herzogthümern um so mehr 
stiften und gründen wollen, als Wir mit gnädigster Zufriedenheit überzeuget wor­
den, daß Unsere Liebe Ritter und Landschaft, auch alle übrige Einsaaßen dieser Her­
zogthümer, diese Unsere Ihnen geäusserte Landesväterliche Absicht mit unterthänig- 
stem Danke anerkannt, und deren baldige Vollstreckung gewünscht haben.

Thun demnach dieses in dem Namen des allwalltenden Gottes, der dazu sein 
gnädiges Gedeyen geben wolle,'und in Kraft Unserer Investituren, Landeöherrschaft- 
lichen Macht und Hoheit, für Uns und alle Uns nachfolgende Herrschaft in diesen 
Fürstenthümern, in der ungezweifelten Zuversicht, daß auch Seine Königl. Majestät 
von Pohlen, Unser Atlergnädigster König und Oberherr, für Sich und alle nach­
folgende Oberherrschaften, diese zugleich ^ur Aufnahme des Lehns gereichende Stif. 
tung gnädigst genehmigen und bestätigen werden; und stiften und gründen hiemit
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auf alle und ewige Zeiten in Unsern Herzogtümern, und zwar in Unserer Residenz­
stadt Mirau, ein Gymnasium Akademicum, welchem Wir als Stifter den Ramen 
Petrinum beylegen, mit nachfolgenden Einrichtungen, Immunitäten, Freyheiten 
und Privilegien, und zwar

So viel die innerliche Einrichtung alles dessen, was auf diesem akademischen 
Gymnasio gelehret, getrieben und verschaffet werden soll, anbetrift, lassen Wir es bey 
dem bereits im Jahr 177z darüber gefertigten Plan,in allem bewenden, und haben 
zu dem Ende davon ein mit Unserer Unterschrift und Herzoglichem Jnsiegel bestärk­
tes Exemplar, nebst genügsamen Abdrücken davon in dem akademischen Archiv nie­
derlegen lassen, Kraft dessen denn alle daselbst Studierende, und zwar hauptsächlich 
Unsere londeökinder, aber auch alle andere, die diesen Musensitz besuchen wollen, 
ohne Abbruch eines jeden Religion, alle Anleitung und Vorschub zu Erlernung aller 
Wissenschaften, die den Geist und das Herz auszubilden, und an ihnen dem Staat 
einst rechtschaffene Bürger, es sey in dem eigentlichen gelehrten Fach, oder in einem 
Militair-Civil-und Privatstande, zu liefern vermögend sind, erhalten können; zu 
welchem Ende auch für denen., die fremde Sprachen zu erlernen, und sich in Leibes­
übungen , als Reiten, Fechten und Tanzen unterrichten zu lassen, wünschen möchten, 
genüglich gesorgt ist.

II. .
Zum Behuf und Gebrauch dieses akademischen Gymnasii, widmen, verleihen 

und geben Wir zuvörderst alle die stattlichen Gebäude, die Wir an die Stelle Un- - 
serö ehemaligen Herzoglichen Palais in der Stadt Mitau, in dieser Absicht haben 
erbauen und einrichten lassen, gemäß dem darüber gefertigten Inventaris, so bey der 
Inauguration zum akademis. Archiv übergeben werden soll, und versprechen fürUnS und 
Unsere nachkommende Herrschaft, diese Widme zu ewigen Zeiten, in ihrem Wesen, 
und zu dem bestimmten Gebrauch unverrückt zu lassen, und mildiglich zu erhalten.

- III.
Zu Unterhaltung des Gymnasii, besonders zur Besoldung der Lehrer, ohne 

welche die studierendeJugend den Unterricht nicht so wohlfeil, als es erforderlich ist, 
haben können, imgleichen zur Unterhaltung der Subalternen, haben Wir nach ge­
machtem Ueberschlage eine jährliche Summa von 8720 Rthlr. Alb. sage Achttausend 
Siebenhundert und Zwanzig Reichsthaler in Alberts, dergestalt gewidmet und aus- 
gesetzet, daß davon alle Quartal, als nämlich den letzten Tag der Monate März, 
Junius, September und December, der vierte Theil, und zwar die Besoldungen 
der Professoren und anderer Lehrer, an jeden derselben, gegen seine Quittung, der 
zu den Besoldungen der Unkerbedienten und andern Ausgaben bestimmte Rest hin­
gegen an den jedesmaligen Rector, gegen seine Quittung prompt und baar aus Un­
serer Renthey bezahlt werden soll; daneben haben Wir noch an Deputatstücken den 
Lehrern ein gewißes jährlich gnädigst ausgescßet und bestimmt, werden auch, was 
zu der ersten Einrichtung gehörig, wie Wir schon bishero gethan, Unserm Gutfin­

den
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den nach, gnadigst darrklchen, wie solches weiter unken mt mehrerm beschrieb 
den worden.

Es soll überdem, wenn bey den zu dieser Stiftung erforderlichen Gebäuden 
was erhebliches zu bauen vörfieie, dazu nach gemachtem Ueberschlage die Kosten be* 
sonders aus Unserer Renthey entrichtet, die kleinen Reparaturen aber, so etwa an 
Fenstern, Oefen und dergleichen vorfallen, und nicht über etliche Thaler betragen 
würden, aus gedachter Widme und dem Aerario bestritten werden.

Wobey Wir Uns und Unserer nachfolgenden Herrschaft, nach jederzeit Be« 
schaffenheit und Umständen, zugleich die weitere Vorsorge und Bestimmung in An­
sehung der Besoldungen und was sonst die Aufnahme des Gymnasii erfordern möch­
te, hierdurch Vorbehalten.

IV. ,
Um die Absicht dieser Unserer Stiftung vollkommen zu erreichen, ist es aller­

dings nothwcndig, daß die Professores Unseres Gymnasii bey solchem gute Ordnung 
unter sich selbst, und besonders bey der studierenden Jugend erhalten, und daß sie 
zu solchem Ende mit einer hinlänglichen Gerichtsbarkeit versehen werden. Diesem 
zufolge verordnen Wir und setzen fest, daß bey diesem Unserm Gymnasio aus dem 
Mittel der Profesioren ein akademischer Rector, vor der Hand alle Jahre, nach der 
Ordnung des Alterthums ihrer Bestallung ernannt werde; Welchem Wir denn be­
sonders die Aufsicht über alles, was zur Aufnahme des Gymnasii und Aufrechthal­
tung Unserer dieserhalb gemachten oder künftig noch zu machenden Verordnungen 
nöthig seyn kann, hiemit auftragen, auch ihm Nachlassen, bey kleinen Vergehungen 
der Studenten, unter sich oder gegen andre, solche zu schlichten und zu bestrafen; . 
es wäre dann, daß ein oder anderes Theil sich Ley feinem Ausspruch nicht beruhigen 
wollte.

Unter dem Vorsitz des Reetoris aber sollen mit ihm sämtliche Professores ein 
Concilium - Academicum йивтас^еп, und hat bey demselben der jüngste Pro­
fessor allezeit die Secretariatsgeschäfte zu übernehmen, doch dergestalt, daß, wann 
ihm selbst die Wahl zum Rectorat träfe, der erste vor ihm solche verwalten muß.

Dieses akademische Concilium soll nicht nur die akademische Disciplin und alle 
andere die Unterhaltung guter Ordnung angehende Geschäfte getreulich verwalten, 
sondern auch überhaupt Recht und Gereä-tigkeit allen Rechksuchenden handhaben.

Zu dem Ende geben und verleihen Wir demselben aus Landesherrlicher Macht 
und Gewalt die eigene Jurisdiction in Civilsirchen und leichten Vergehungen unter 
nachfolgenden Schranken und Bestimmungen: *

VI. -
Alle persönliche Klagen, die die akademische Bürger, oder auch ein anderer 

jandeseinwohner, wider die Professoren, Studenten und andere zum Gymnasio 
gehörige Glieder und Bediente anzustellen hat, sollen bey dem akademischen Concilio 
vorgebracht und daselbst nach einem ganz summarischen Verfahren entschieden und

abge-
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abgeurtheklt werden. Dahingegen sollen alle Klagen, die äus einem dinglichen Rechte 
wider akademische Personen erhoben werden wollen, nicht zu der Gerichtsbarkeit des 
ConeiliL, sondern blos des ordentlichen Gerichts gehören.

V1LGleichergestalt sollen alle wider akademische Bürger anzustrengende Criminal- 
klagen, wenn solche nicht hochpeinlich sind, und an Leib und Leben gehen, der 
Jurisdiction des Concilii untergeben ftyn, und soll in sothanen Sachen, wenn 
darinnen der Prozeßordnung gemäß verfahren worden, nach den errichteten akade­
mischen Gesehen und den darin angewiesenen Landesrechten und Statuten geurtheilet, 
und die in selbigem verordneten Strafen verhänget werden.

Daferne aber eine akademische Person sich eines Verbrechens schuldig machen 
würde, darüber selbige hochpeinlich angekiaget werden müßte, so soll zwar dem Con- 
cilio gebühren, die Beschaffenheit des Verbrechens, ob solches hochpeinlich sey, zu­
vor zu untersuchen; so bald aber nach solcher Untersuchung, die Sache als hochpein­
lich befunden und erkannt worden, hat das Concilium sothane Sache an das Criml- 
nalgericht, worunter der Beklagte sonst gehöret, zu remittiren.

Gleichwie aber in Unsern Städten, welche die hochpeinliche Jurisdiction nicht 
haben, in denen Fällen, wenn sie hochpeinliche Sachen an die andern Criminalge. 
richte verweisen, dennoch ein Paar Beysitzer aus dem Magistrat des Orts, zu dem 
sonstigen Criminalgerichke gezogen werden; so soll auch der Termin wider einen aka- 
benlischen Bürger dem Concilio bekannt gemacht, und von solchem ein Paar Bey- 
siher zu solchem Termin deputiret werden, und mit Sih und Stimme haben.

- VIII.
Wenn bey geringen Vergehungen der Studenten ein oder anderes Theil mit 

dem Ausspruch des Rectors nicht zufrieden seyn, oder dieser selbst für gut finden 
sollte, die Klage in bedenklichen Sachen an das ganze Concilium zu verweisen, soll 
eö dabey, was in dergleichen Sachen vom Concilio erkannt werden wird, schlech­
terdings und ohne alle Appellation verbleiben, als welches zu Erhaltung der bey ho­
hen Schulen so nökhigen guten Disciplin, durchaus nothwendig ist, und so sich ein- 
jeder um so mehr gefallen laffen kann, als auch auf fremden Akademien und 
GymnasiiS sich die studierende Jugend-einheimischer und auswärtiger Lande, sie sey 
wss Standes sie wolle, dergleichen Erkenntnissen unterwerfen muß.

IX.
Wenn in andern Civil- oder Criminalsachen wider einen Professoren, Stu­

denten, pder akademischen Bürger von dem Concilio ein Urtheil gesprochen worden, 
so hat es zwar in der Regel auch bey solchen sein Bewenden; wenn jedoch die Sache 
von der Wichtigkeit wäre, daß sie die Summa von fünfzig Albertys Thalern über­
stiege, oder jemandes Ehre angisnge, kann solche Sache durch Einwendung der 
Appellation an Uns und Unser Ober- und Appellationsgericht, in welchem Wir selbst 
das Präsidium nehmen, gebracht und entschieden werden.

Wir behalten Uns aber por, darinnen dem Befinden nach ausserordentliche
Termine



Termine nachzugeben. Es foÜ indessen eine bloße Karzerstrafe niemals als eine der 
Ehre der studierenden Jugend nachtheilige Strafe angesehen, hingegen aber dieselbe, 
und selbst die Excludirung vom Gymnasts, allezeit auch so eingerichtet werden , daß 
sie der äußerlichen Ehre und Würde der studierenden Jugend unnachtheilig bleibe^

Xt
Wenn zu Exequirung eines vom akademischen Senat ausgesprochenen Urtheils 

oder zu Arretirung eines akademischen Bürgers im Fall einiger Widersetzlichkeit, das 
Concilium einer militairischen Hülfe benöthiget seyn sollte, wollen Wir auf dessen um 
terthanigstes Ansuchen dazu die Befehle ertheiien; ausserdem aber sollen keine Sol« 
daken, Sradtdiener oder Knechte in die Hauser Unserer akademischen Bürger platzen, 
Hand an jemand derselben oder der Ihrigen legen, oder sie gefänglich einziehen.

XL
Wir verleihen auch Unserm akademischen Concilio zu ihren Ausfertigungen ein 

eigenes akademisches Siegel nachfolgender Beschreibung und Zeichnung.----------
Hiemit und Kraft dieses, dermaaßen in Gnaden, daß selbiges bey Verwal­

tung der Jurisdiction und überall, wo es nöthig und erforderlich ist, sich sothanen 
Siegels gebrauchen, und damit alle akademische Ausfertigungen, Urkunden, Briefe 
und Documenten, authorisiren, befestigen und begläubigen könne und möge.

XII.
Wenn auch akademische Mitbürger ihre Testamente bey dem Concilio errichten, 

öder verwah^lich niederlegen wollen, sollen solche allezeit die Kraft gerichtlicher Te^ 
Pamente haben und behalten.

Die Jngroffationen aber von Kaufbriefen, Schuld« und Pfandverschreibum 
gen, aus solche liegende Gründe, die akademischen Bürgern gehörig sind, bleiben 
bey jeder Obrigkeit des Orts, unter welcher sie belegen sind, als welche auch, wenn 
Schuldforderungen rc. rc. wider akademische Bürger beym Concilio ausgeklaget 
worden, und auf jener liegenden Gründen die Execution geschehen soll, solche, auf 
Requisition des Concilii, unweigerlich zu vollstrecken hat,

Х1П
Wir haben ferner bey Fundation dieses Unsers akademischen Gymnafil reisiich 

erwogen, wie nicht nur durch die gemeinen Kayserlichen Rechte, und besonders die 
. Conftititution des Weyl, glorwürdigsten Kaysers Friedrich 1. voM Jahr 1158m der 

authetitica habita unter dem Titel: Codicis ne filius pro patte und bey der 
Fundation der Crakauischen Universität, durch den Hochseligsten König von Pohlen, 
UladislaüS Jagello im Jahr 1400 sowohl auch in den folgenden Jahren von den 
Allerdurchlauchkigsten Königen in Pohlen, durch ihre Bestätigungen und ConstitU« 
klonen, nicht minder bey Gründung der Königsbergischen hohen Schule durch die 
Fundation des Weyl. Durchlauchtigsten Marggrafen zu Brandenburg, als dama« 
ligen Herzoges von Preußen, Und das derselben den iZten April iff? ertheilte, 
und von dem glorwürdigsten König von Pohlen, Sigismund August, den 28sten 
Marz 1560 bestätigte Privilegium, dergleichen Gymnasien und hohen Schulen ganz 

besondere 
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besondere Privilegla und Vorzüge erthellet, und diese besonders auf die Künlgsber- 
gifche Universität in Betracht, das es der allge,neinen Wohlfahrt allerdings höchst 
zukra zlich, und ohne solchen schwerlich auswärtige besonders berühmte und geschickte 
Lehrer, ins Land gezogen werden mögen, angewendet worden.

Wie Wir nun gleichfalls gnädigft geneigt sind, nach den obangeführten erha­
bensten Bey pielen Unser akademisches Gymnasium über der demselben verliehenen 
Jurisdiction und sonstigen Immunitäten, mit genügsamen Privilegien zu versehen, und 
mildiglich zu versorgen, als rhun Wir auch solches nach jetziger Zeit und Unserer Lan­
desbeschaffenheit und Umstände hiemit aus Landesherrschastlicher Macht und Gewalt 
in nachfolgender Art und Weise.

. XIV. .
Anfänglich nehmen Wir alle Lehrer bey diesem Gymnasts in Unserm besondem 

Landesherrlichen Schutz, und gebicthen allen und jeden bey Unserer Höchsten Un­
gnade sich an deren Keinen noch den Ihrigen mit Worten und Werken auf irgend 
eine Art zu vergreifen , widrigenfalls Wir denselben nicht nur nach Schwchre des 
Verbrechens alle Schärfe der Gesetze fühlen lassen werden sondern einen solchen auch 
a!S einen Verächter Unsers besonder» Landesherrlichen Gebots bestrafet wissen wol­
len , wannenhero Unser Fiscalis dergleichen Verbrecher in seinem ordentlichen Foro 
belangen und die Sache unnachlaßig betreiben sott: zu dem Ende Wir, dem Be­
finden nach, in aussrordentlichen Terminen, dergleichen Sachen richten lassen wollen.

Wie aber Wrr diesen Ernst und Schärfe in Fällen, da diese Unsere aus frem­
den Landen gesuchte und künftig zu setzende Lehrer vergewaltiget und injuriiret werden 
sollten, ohne Ansehen ein ger Person jederzeit gebrauchen werden, so sind Wir doch 
zu Unsern Getreuen Landeseinsaaßen des gnädigsten Zutrauens, daß sie diese Unsere 
heilsame zu des ganzen Landes und zu Erfüllung der Wünsche eines jeden, der seine 
Jugend gerne Gott gefällig, edel und tugendhaft gebildet zu sehen verlanget, abge­
zweckte Anordnung, durch dergleichen Vergehungen nicht zu stören suchen, mithin 
von jolchen Beleidigungen weit entfernet und vielmehr befiissen seyn werden, durch 
ein gutes und rechtschaffenes edlen Seelk N ohne dies eigenes Betragen mehr und mehr 
gelehrte und berühmte Männer ins Land zu ziehen, dagegen Wir auch zu Unsern 
Professoren der gnädigsten Zuve sicht seyn, daß dieselben durch eine kluge und edle 
Aufführung sich die Achtung und Freundschaft der Landeseinsaaßen zu gewinnen su­
chen, andern darinnen mit guten Beyspielen vorleuchten, zu keinem Verdruß Anlaß 
geben, vielweniger sich selbst einiger Laster und Verbrechen schuldig machen werden; 
sintemal, daferne Uns dergleichen vorgedracht werden sollte, Wir Uns zwar nicht so 
fort zu einiger Ungnade gegen denselben bewegen lassen, ihn aber auch, wenn Wir 
von dessen Lastern und Verbrechen überführet seyn werden, als Lehrern bey dieser Un­
serer hohen Schule nicht-dulden wollen.

XV. .
Sollte aber einer Unserer akademischen Lehrer wegen eines hochpeinlichen Ver­

brechens an die ordentliche Gerichte verwiesen werden, so soll in solchen Fällen deren 
vrdent- 
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ordentliches Forum vov. Unsern Ober- und Appellationsgerichten seyn, und in einem 
extraordinaire» Termin die Sache vorgenommen und gerichtet werdem *

XVt
Wie Wir denn auch überhaupt,wenn Unser ganzes akademisches Concilium zusam^ 

men von jemanden in Anspruch genommen werden wollte, dazu Unftr Ober- und Appel» 
lationsgericht anweisen, und darinnen jedermann das Recht erkheilen laßen woslen, 
vorbehältlich denenjenigen, welchen es zustehet, oder Wir es gestatten werden, der 
Appellation an Seine Königl. Majestät von Pohlen, Unsern Atlergnadigsten König 
md Oberherrn. Würden Wir aber auch verryerken, daß dergleichen Appellation 
nur aus Frivolität wider Unser akademisches Concilium unternommen werden wollte, 
wollen Wir Seiner Königlichen Majestät durch Unsere Oberrathe davon untertha»» 
nigsten Bericht erstatten, und das Concilium durch Unsere Empfehlungen unterstü­
tzen laßen»

XVII.
Weiter versehen Wir Uns attch gnädigst zu den Professoren und Lehrern dieser 

Unserer hohen Schule, daß sie durch Contrahirung einiger Schulden über ihr Ver­
mögen sich in keine Ungelegenheiten und Verachtung setzen, und der ihrer Direction 
anverkrauten Jugend ein übles Beyspiel geben werden.

Es soll auch keiner derselben befugt ftyn, auf mehr als die Halste seiner lau­
fenden Besoldung seine Gläubiger anzuwrisen; wannenhero auch das Concilium auf 
der Gläubiger Andringen nicht höher als auf die Halste der 'stehenden Besoldung 
einen Beschlag annehmen oder verhängen soll, damit nicht durch Mangel und Dürf­
tigkeit, als der Feindin löblicher Unternehmungen, die Lehrer an munterer Erfüll 
lung ihrer Pflichten gehindert werden.

XVIII*
Auch versichern Wir den Studierenden auf diesem Unserm akademischen Gym- 

nasio Unsern Gnädigsten Landesherrlichen Schutz, und gebiethen nicht nur Unserm 
Concilio, wann jemand derselben von einem andern akademischen Mitbürger wider 
Recht und mit irgend einer Gewalt angegriffen und injuriiret würde, ihm gehörige 
Genugthuung zu verschaffen, sondern auch, wenn solches von Fremden, die keine 
akademische Verwandte wären, erfolgen sollte, sich der Studierenden ernstlich anzu­
nehmen; da dann auf die Denunciation des ConciliL Wir ferner verordnen wollen, 
wie nach Beschaffenheit der Thathandlung und Personen, die Bestrafung der Ver­
brechen ohne Aufenthalt besorget werden soll.

Wir wollen aber auch dagegen auf diesem akademischen Gymnasio nach dem 
dazu gemachten Plan, keine solche Personen dulden lassen, die unter dem Vorwande 
des Studierens sich nur der Schwelgerey und dem Müßiggänge ergeben, mithin 
sollen auch, die sich also unerlaubt aufführen und ausschweifen würden, sich dieser 
Unserer Protection nicht zu erfreuen haben, als welche nur rechtschaffenen Studieren­
den Vorbehalten seyn soll.

XIX»B
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XIX.

Des privilegirten Fori und aller Immunitäten, so Wir nach Unterschied der 
Fälle den akademischen Bürgern angewiesen, sollen sich auch derselben Ehegattinnen, 
Wittwen, die ihren Wittwenftuhl nicht verrücket haben, und Kinder, die noch in 
väterlicher Gewalt stehen, zu erfreuen haben.

XX.
Von allen bürgerlichen Unpflichken und Abgaben, Accisen, Einquartierungen 

und dergleichen, sollen die Professoren und übrigen Lehrer und Verwandten dieses 
akademischen Gymnast! gänzlich bcfteyet seyn, und bleiben solchemnach, wenn sie 
eigenthümliche Häuser besitzen, nur die eingeführte Recognikionsgelder für solche, so 
wie es dem Adel und allen Privilegirten oblieget, zu zahlen verbunden.

XXL j
Wenn auch einige derselben wieder aus diesen Herzogthümern weg, und anders, 

wohin sich begeben wollten, sollen sie mit keinen Abschuß- oder Abzugsgeldern be­
schweret werden. '

XXII.
Falls aber der allhier bey dem akademischen Gymnasio verstorbenen Lehrer und« 

anderer akademischen Bürger Nachlassenschaft ausserhalb Landes an ihre auswärtige 
Verwandte zu verabfolgen wäre, zahlen sie dafür zehn von Hundert, und wenn der­
gleichen verstorbene akademische Mitbürger, wofür alle zu halten, so der Jurisdiction 
des Concilii untergeben sind, ohne Hinterlassung einiger Erben oder Anverwandtem 
versterben würde, ist deren Nachlaß als erblos Unserm Fisco verfallen; Wir verlei­
hen, gönnen und geben aber aus sonderlicher Gnade und nach dem Preußischen und 
anderen Beyspielen dergleichen Abschüsse von akademischen Personen, Erbschaften 
und bey derselben erblos werdende Gürher dem Aerario Unsers akademischen Gym­
nast! nun und zu ewigen Zeiten. .

XXIII.
Wann einer der Lehrer und besoldeten Personen dieses Gymnast! nach zehnjäh­

riger rühmlicher Verwaltung seines Lehramts krank und schwach würde, behält er 
seine ganze Befolduug, und was dazu gehörig, ein Jahr lang, und wenn die Un­
vermögenheit länger dauren sollte, die Hälfte von allem; jedoch daß solches aufhöre, 
im Fall der Professor Mitau verlassen wollte.

Wenn auch einer derselben mit Tode abgienge, sollen dessen Wittwe und Kin­
der das ganze eingelebke Quartal und noch das folgende als ein Gnadengehalt zu ge­
niessen haben.

Sollten dergleichen Personen auch Unmündige, die bevormundet werden müs­
sen, hinterlassen, hak das Concilium ihnen, rechtlicher Vorschrift nach, Vormün­
der, bis auf Unsere Confirmation, zu verordnen, auf deren Administration gute 
Acht zu haben, und von ihnen jährlich die Rechnung abzunehmen.

Wenn es aber unter den Verwandten dieses akademischen Gymnast! keine da- 
1 zu 
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zu tüchtige Suöjecte fände, wollen Wir, auf unkerthänigste Anzeige des Coneilii,. 

welche verordnen.
XXIV.

Wir werden auch gnädigst gerne sehen, wann in der Folge eine Stiftung für 
die nachgebliebenen Wittwen der Professoren und übrigen Lehrer unter denselben, nach 
einer von ihnen zu beliebenden Vereinigung errichtet und bewirket werden möchte, 
und bewilligen nicht nur zum Voraus, daß, wann aus den Einkünften des Aera- 
rii künftig was erübriget werden könnte, davon jährlich zu diesem Behuf etwas mit 
ausgesktzet werde, sondern wollen auch, wann Wirsehen, daß diese Stiftung ge­
gründet werden, und einigen Fortgang gewinnen wird, als ein mildthätiger Fürst 
und Nutritor dieses akademischen Gymnosii dazu mit beförderlich seyn.

XXV.,
Wann eine Stelle der Professoren unO übrigen Lehrer erlediget werden sollte, 

werden Wir eö gnädigst bemerken, wenn das akademische Concilium dazu Männer, 
so ihren Namen in der gelehrten Welt sattsam bekannt gemacht, und sich ein Anse­
hen erworben haben, ausmachen und Uns in Vorschlag bringen wird.

Wir behalten aber Uns und Unserer nachkommenden Herrschaft vor, diesen 
entweder oder andern Subjecten die erledigten Stellen Unserm gnädigen Gefallen 
nach zu conferiren, und soll es bey dieser Collation ein ewiges Grundgesetz seyn, daß 
diese Lehrerstellen an Niemanden zu dessen etwaniger Versorgung, sondern bloS an 
die «eschicktesten, die zu haben seyn würden, zur Beförderung des Aufnehmens die­
ses Gymnasii, mithin der gemeinen Wohlfahrt conserirer werden sollen.

XXVI.
Die Bestallung der nöthigen Unkervediente bey dieser hohen Schule, als Pe­

dellen, Ministerialen und Auswarker, deren Besoldung Wir, bey Festsetzung der 
Widme schon gnädigst mit in Erwägung genommen und eingerechnet haben, über­
lassen Wir lediglich Unserm Concillo, welches nur dahin sehen wird, daß dazu keine 
anstößige Leute genommen werden.

XXVII.
Damit auch das akademische Concilium künftig die vorfallenden Ausgaben der 

sto füglicher bestreiten und gute und löbliche Anstalten mehr und mehr mit erweitern 
könne, so gönnen und verleihen Wir demselben ein öffentlich akademisches Aerarium, 
zu dessen ersten Gründung Wir Unserm Gymnasia am Tage der Inauguration ein 
Quartal der jährlichen Widme, jedoch ein vor allemal aus gnädigstem Wohlwollen 
schenken, verehren und auszahlen lassen wollen. -

Zu sicherer Bewahrung dieses akademischen Aerarii soll ein eiserner Kasten an- 
geschaffet, mit zwecn Schlüsseln versehen, und an einem sichern Orte aufbehalten 
werden, wozu jederzeit der Rector und der Professor, welcher die SecretariatSstelle 
vertritt, jeder einen Schlüssel haben, und alles, was einkömmt, zusammer einle­
gen, und was nach Unserer Verordnung und nach Bewilligung des ganzen Concilii 
ausgeaeben werden soll, auszahlen sollen; von welcher Einnahme und Ausgabe bey

BL jeder 
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jeder Wechselung des Reckorats dem Concilio Rechnung abgelegek, und die Rendan­
ten, nach genauer Untersuchung und befundener Richtigkeit quittiret, auch jedesmal 
der bleibende Bestand nachgesehen, von ein Paar andern Deputirten des Concilii 
überzählet und wohl nõtket werden soll.

Sollten, wie Wir nie verhoffen wollen, jemals Mängel an diesen Rechnun­
gen erfunden werden, soll das Gymnasium in den Güthern der jedesmaligen Ren­
danten eine stillschweigende Hypotheque haben, und sich an solchen unnachläßig und 
in foiidum halten. Daneben aber behalten Wir, als der randeeherliche Nutritius 
Uns ausdrücklich vor, sooft es Uns gefällig, Uns die Rechnungen ejnsenden, und 
das Aerarium durch dazu eigends depukirte Personen nachsehen und refpiciren zu laf- 
fm, ob auch alles zum Besten Unsers Gymnasii gehörig verwaltet werde.

XXVIII -
Sollte auch, mit der Zeit, ein so ansehnlicher Ueberschuß sich finden- der zu 

Capital gemacht und auf Interessen geleget werden könnte^ kann dieses wohl ge­
schehen, doch nicht anders als mit Einwilligung des ganzen Concilii und gegen gnug- 
samer gerichtlichen Pfandverschreibung solcher Güther und Gründe, die v'on den 
Eigenthümern richtig bezahlet, und noch mit keinen andern Schulden belästiget sind, 
jedoch daß die anzuleihende Summe nicht den halben Werth der Hypotheque über­
steige, indem die Preise der liegenden Gründe oft fallen. Wir aber die Capitalien 
Lieser Stiftung auf alle Fälle gesichert wissen wollen, maaßen wenn dieses nicht be* 
sbachtet worden, und bey Concursen das Vermögen des Schuldners zu Befriedi­
gung aller Gläubiger nicht hinreichen sollte, Wir diesem akademischen Aerario, wie 
einer milden Stiftung, keine andere Vorzüge als die Rechte der Unmündigen tu 
Concursen zugestehen können, demselben aber auch, jedoch nur so weit es rechtlich, 
Len Regreß wider die, so solche Gelder fahrlaßig auögethan, Vorbehalten.

XXIX.
In dieses gemeine akademische Aerarium soll nun geleget werden.

Erstlich, das von Uns zur Gründung desselben, wie obgedacht, gnädigst ge­
schenkte Ouartal.

Zweitens, die mit dem Ende jeden Quartals zu bezahlenden Widmengelder. 
Drittens, das Geld so die Studierenden für die Jmmatriculirunq bezahlen.
Viertens, was für Haltung und Distribuirung der Zeitungen in Mitau, und des

Kalenders, als welche Wir Unserm akademischen Gymnasio privative gnä­
digst verleihen , einkommen wird.

Fünftens was von denen Lhme verliehenen Abzugsgeldern, und erblosen Güthern, 
nach der obigen Bestimmung einkommen dürfte.

Sechstens, was an Legaten diesem Aerario vermacht, oder sonst geschenkt wer­
den möchte.

Giebendens, was an Strafgefällen aus des Concilii Erkenntnissen, Ln so fems 
solche nicht dem Beleidigten zuerkannt werden, einkommen dürfte.

Achtens, was sonst an Geldstrafen jemanden wegen Beleidigung eines akademi- 
- schm
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schen Bürgers, oder deren Angehörigen, in so ferne solche nicht eigentlich zu 
Befriedigung des Beleidigten, sondern wegen Unseres verachteten Landeöherr- 

. lichen Gebots, oder sonst dabey unterlaufenden öffentlichen Verbrechens jeman« 
den zuerkannt würde.

Neuntens, die Interessen, so dereinst von den ausgekhanen Capitalien einkom­
men würden.

Zehntens, alles, was sonst dem akademischen Gymnasio zum Besten einkom­
men wird.

XXX.
Von diesem Aerario sollen nun hinwieder bezahlet werden, das Gehalt der 

Unterbedienren, imgleichen alle Ausgaben, die zu Anschaffung einiger Sachen bey 
diesem akademischen Gymnasio, zu Schreibmaterialen, kleinen Reparaturen und 
dergleichen vorfallen und erforderlich seyn, auch zum Ausnehmen des Gymnasii ge­
reichen möchten.
' XXXI

Hiernachst gönnen Wir auch Unfern Lehrern des Gymnasii, daß, was bey 
ihnen zu drucken vorfiele, sie entweder bey Unserm Hofbuchdrucker in Druck geben, 
oder sich auch selbst einen akademischen Buchdrucker bestellen mögen, und was sie 
schreiben und drucken lassen wollen, soll blos das Concilium oder der Professor, dem 
es von diesem aufgekragen wird, zur Censur erhalten, wie Wir es denn Unsern 
Professoren zu besonder« Gnaden merken wollen, wenn sie nach und nach mit guten 
und besonders Unsern Herzogthümern und dem polnischen Reiche nuzbaren Abhand­
lungen, so viel ihnen ihre eigentlichen Geschäfte erlauben möchten, den Staat zu 
bereichern bemühet seyn werden; wohingegen sie dabey von selbst zu Verhütung alles 
Unheils, bedacht seyn werden, zu vermeiden, daß unter ihrer Censur nichts erschei­
ne, was den Oberherrlichen und Unsern Landesherrschaftlichen Rechten, sowohl auch 
den Rechten Unserer Lieben Ritter und Landschaft und übrigen Einsaaßen dieser Her« 
zogkhümer nachtheilig fallen, oder auch den benachbarten Mächten anstößig seyn 
könnte. •

XXXII.
Ferner soll es allen Lehrern dieses akademischen Gymnasii zu ewigen Zelten er­

laubt seyn, jedoch nur für sich zu ihres Hauses Nokhdurft, selbst zu brauen, und 
was sie sonst zu ihrer Consumtion brauchen, sich von andern Orten zu verschreiben; 
sie werden sich aber auch von selbst bescheiden, daß es edel gedacht seyn werde, wenn 
sie, was stein billigen Preisen in der Stadt Mitau haben können, von ihren Mik- 
elnwohnern nehmen und nicht von fremden Orten suchen, und also stets ein Mitbür­
ger des Staats des andern Wohlfahrt auch für Augen haben, und sich dadurch Itt 
wechselseitigem guten Willen verbindlich machen. '

- XXXIII
Wenn bey öffentlicher Concurrence Unserer Collegien mit dem akaöemischett 

Conkilio die Bestimmung einer Rangordnung nöthig seyn sollte, werden Wir diesen 
eine
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eine ihrer Würde angemessene Steile anzuweisen nicht ermangeln , übrigens werdens 
bey einzelnen Zusammenkünften, der Sector dieser hohen Schule mit dem Superin« 
tendenten Unserer Herzogkhümer und die Professoren mit-den diftinguictesten Ge­
lehrten Unserer Herzo-thümer nächst Unserm und anderer Herren Röthen, Unsern 
Pröbsten und Oberftcrekaire, nach dem Alter im Dienst, rangiren, und sind Wir 
des Gnädigsten Zutrauens, daß Niernand, nach der heutigen erhabenen Ar/ zu 
denken, darüber jemals eine Zwistigkeit anfangen werde.

XXXIV.
Wie Wir auch schon- allen Studierenden auf diesem Unsern akademischen 

Gymnasio Unsern Landesherrlichen Schutz und Schirm zugesagek haben, so thun Wir 
noch hinzu, daß alle Unsere Obrigkeiten und Magisträke, die aus milden Stiftun­
gen der Vorfahren einige Stipendien für die studierende Jugend zu vergeben Haben, 
solche, so lange dergleichen Personen, die auf Stipendien den Stiftungen gemäß 
Ansprüche zu machen befugt und auf diesem akademischen Gymnasio studieren wol­
len, vorhanden sind, solche keinen auf andern hohen Schulen, sondern den allhier 
Studierenden conferiren sollen, maaßen mit völliger Gewißheit angenommen werden 
kann, daß wenn die gottseligen Stifter dieser Stipendien noch selbst zu dieser Zeit * 
am Leben wären, sie nicht anders, wie so, denken würden; doch wollen Wir von 
solchen Stipendien diejenigen keineöweges ausgeschlossen haben, die auf diesem Gym­
nasio ihren Cursum ausg^halten haben, und sich noch etwa besonders in den Wissen­
schaften einer oder andern Faculrät, auf auswärtigen hohen Schulen, vollkomme­
ner machen wollen, wornach sich dann manniglich zu achten haben wird.

XXXV.
Mit vieler und gnädigster Zufriedenheit werden Wir auch künftig diejenigen 

Unserer lieben Landeskinder, und nach Möglichkeit auch frcinde. die sich auf diesem 
Unserm akademischen Gymnasio wohl verhalten und gebildet haben werden, nach 
ihrem Stande in Unsern Diensten für andern nehmen und befördern.

XXXVI.
Was Mir auch sonsten der allhier studierenden Jugend zu gnädigen Gefallen 

werden seyn können, dessen kann sich dieselbe wohl versichert halten, und werden 
Wir ihnen auch durch möglichste gute Policeyanstalken ihren Aufenthalt zu erleichr 
tern suchen, ihnen alle dienliche Ergötzlichkeiten und Freyheiten, auch selbst einen 
anständigen Zutritt zu Unserm Hofe gönnen, wenn sie nur sich aller Unsittlichkei-t 
entschiagen, und vor allen Dingen, die öffentliche Ruhe zu stören, wie es wohl ehe­
mals thörichte Gebräuche auf hohen Schulen mit sich gebracht, sich nicht im Sinn 
kommen lassen, vielmehr den jetzt verfaßten akademischen Gesetzen sich gemäß auf­

führen werden.

XXXVII.
Sollten auch künftiger Zeit die Gesetze dieser hohen Schule einer Verbesserung 

bedürfen, werden Wir Uns dazu auf den Vorschlag Unsers akademischen Concilii 
gnadigst
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gnädkgst bereit finden taffen, denen alsdann die studierende Jugend gleichfals gehöri­
ge Folge zu leisten haben wird.

XXXVill.
Es wird übrigens die Beförderung aller zu größerer Aufnahme dieses akademi­

schen Gymnasii gereichenden Anstalten, zu aller Zeit, eine wichtige Angelegenheit 
Unsers Herzens seyn; wannenhero Wir Uns auch Vorbehalten, diese von Uns ge­
machte Stiftung, nach künftig sich ereignenden Umstanden, durch erweiterte Privi­
legien und Begnadigungen für Lehrer und Lernende, aller möglichen Vollkommen­
heit näher zu bringen.

XXXIX.
Schlüßlich haben alle Professoren und Lehrer dieser hohen Schule bey der be­

vorstehenden Inauguration, und künftig jeder bey der Introduction im akademischen 
Concillo, so wie es auf andern hohen Schulen gebräuchlich ist, sich Uns mit gehöri­
gen Eidespstichten, besonders auf unpartheyische Verwaltung der Gerechtigkeit, und 
die Studierenden mit einem Handschlage, auf die Beobachtung der Gesetze verbind­
lich zu machen, denen Wir hinwieder samt und sonders mit Fürstlicher Gnade und 
Hulde wohl zugethan verbleiben. .

Urkundlich haben Wir diese Unsere Fundation, Dotation und Privilegien 
höchsteigenhandig unterzeichnet, und mit Unserm Herzoglichen Jnsiegel bestärken 
lassen. Gegeben auf Unserm Residenzschlosse Mitau den 8ten Junius 1775.

Peter, Herzog zu Kurland.




